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RUNDENWETTKAMPFORDNUNG

Fassung vom 1.10.1993, 27.09.94, 06.01.98, 6.01.02, 15.07.2005,
23.06.2009,19.07.2011

1.0 Durchführung:
Maßgebend für die Abwicklung der Rundenwettkämpfe i st die Sport-
ordnung des DSB (neueste Fassung) und die Rundenwet tkampfordnung
des BSSB. Letztere gilt uneingeschränkt für die höc hsten Klassen,
die zum Aufstieg in Bezirksligen führen (LG und LP Gauoberliga). Für
alle anderen gelten vorrangig die hier festgeschrie benen Regeln.
Startberechtigt sind nur Mitglieder, die über die V ereine für die
sie starten, dem BSSB gemeldet sind. Die Rundenwett kämpfe werden
als Mannschaftskämpfe auf gegenseitigen Besuch ausg etragen (Vor-
und Rückrunde). Eine Einzelwertung bleibt dem Gau ü berlassen.
Die Durchführung und Leitung des gesamten Rundenwet tkampfverkehrs
untersteht dem Gausportleiter oder den dazu Beauftr agten.

1.1 Wettbewerbe:
Bei Luftgewehr und Luftpistole werden jeweils 40 Sc huss geschos-
sen. Schießzeit: 75 Minuten einschl. beliebig viele r Probeschüsse
vor dem ersten Wettkampfschuss.
Optische Zielhilfsmittel dürfen ab der Altersklasse  verwendet werden.
(nicht Klassengebunden)

1.2 Die Jugend RWK-Gruppen schießen 20 Schuss. Schie ßzeit: 40 Minuten
einschl. beliebig vieler Probeschüsse vor dem erste n Wettkampf-
Schuss.

1.3 Scheiben:  
Geschossen wird beim Luftgewehr auf den 10-kreisige n, laufend
nummerierten Streifen UIT 30,5 mm Spiegel. In allen  Gruppen je 1

 Schuss pro Spiegel.
Ebenso können elektronische Scheiben verwendet werd en. Hier müssen 
mindestens vier Anlagen zur Verfügung stehen.

1.4 Geschossen wird bei der Luftpistole auf die 10-k reisige,
laufend nummerierte Scheibe 59,5 mm Spiegel. Jede S cheibe ist
mit 5 Schuss zu beschießen.
Ebenso können elektronische Scheiben verwendet werd en. Hier müssen 
mindestens vier Anlagen zur Verfügung stehen.

1.5 Laufend nummeriert bedeutet nicht handschriftlic h nummeriert.

2.0 Einteilung:
Es sind je nach Beteiligung Gruppen und Klassen zu bilden, die
leistungsmäßig eingeteilt sind in: Gauoberliga, A-K lasse, B-Klasse,
C-Klasse, D-Klasse usw. Diese Klassen werden wieder um in Gruppen
aufgeteilt (A1 und A2; B1 und B2; C1 bis C3; D1 bis  D3 usw.)
Die D-Klasse und die darunter liegenden Klassen wer den in mind. 2 und
max. 3 Gruppen unterteilt.

                   Gauoberliga
                      ¦



        A1       «---------»       A2
                      ¦
        B1       «---------»       B2
                      ¦
  C1    «---    C2 «-----» C3    
                      ¦
  D1    «---    D2 «-----» D3    
                      ¦
  E1    «---    E2 «-----» E3

In der Disziplin Luftpistole und LG Altersklasse en tspricht die 
Gruppe 1 der A-Klasse, die Gruppe 2 der B-Klasse us w.
Die Mannschaften innerhalb einer Gruppe sind gleichgestellt .
Eine Gruppe soll nach Möglichkeit aus 6 Mannschafte n bestehen

2.1 Einteilung Vereinsmannschaften:
Die Vereinsmannschaft, die in der höchsten Klasse a m Rundenwettkampf
teilnimmt ist immer die 1. Mannschaft.
Die Zweitplatzierte Mannschaft die 2. Mannschaft u. s.w.
Bei Klassengleichheit, ist die Einteilung der Manns chaften gleich,
denn die verschiedenen Gruppen in einer Klasse sind  gleichgestellt.
Wenn am Ende des Rundenwettkampfes noch nicht einde utig feststeht
über Auf oder Abstieg, wird der Rundenwettkampfleit er nach Eingang
der Mannschaftsmeldungen für die neue Runde, Die be treffenden Vereine
benachrichtigen.

2.2 Mannschaften:
Eine Mannschaft kann sich aus 4 Schützen aller Wett kampfklassen
zusammensetzen. Schützen, die in klassengebundenen Gruppen 
starten,(Altersklasse und Jugend/Schüler), können i m Laufe eines
Sportjahres nicht mehr in einer offenen Klasse star ten. Dies gilt
sinngemäß auch für Schützen, die das Wettkampfjahr in der offenen
Klasse begonnen haben. Ausnahme: Damenklasse.
Versehrte können bei den Mannschaften eingesetzt we rden (Eintrag
im Beiblatt zum Schützenausweis).

2.3 Eine Mannschaft besteht aus 4 Schützen, die name ntlich vor Beginn
des Wettkampfes in die Ergebnisliste eingetragen we rden müssen.
Die Nummer des Schützenausweises ist ebenfalls einz utragen.Bei
jedem Wettkampf können bei jeder Mannschaft Ersatzs chützen teil-
nehmen, sofern es die Standkapazität zulässt. Bei d en Jugend-
Alters- und Damenmannschaften besteht eine Mannscha ft aus 
3 Teilnehmern.

2.4 Jeder Rundenwettkampfteilnehmer muß im Besitz ei nes gültigen
Schützenausweises oder einer vom Gau Weißenburg aus gestellten Ersatz-
bescheinigung sein. Er kann nur für den Verein star ten, der auf
dem Schützenausweis eingetragen ist. Jeder Schütze muß vor Beginn
des Wettkampfes diesen Nachweis vorlegen. Die Ersat zbescheinigung
ist befristet gültig bis zum Empfang des neuen Schü tzenausweises,
spätestens jedoch bis zum Ende der Vor- bzw. Rückru nde des bei 
der Ausstellung laufenden Jahres. Die Ersatzbeschei nigung ist nur
gültig im Original in Verbindung mit einem Lichtbil dausweis und
muß bei Empfang des neuen Schützenausweises an den Gau zurückge-
geben werden.

2.5 Als Mannschaftsmeldung für den RWK gilt die erst e Ergebnis-
meldung. Sollten beim ersten Wettkampf Ersatzschütz en eingesetzt
sein, so sind diese auf der Ergebnismeldung mit (E)  zu kennzeich-
nen. Die ausgefallenen Schützen, die eigentlich die  Mannschaft
bilden würden, sind ebenfalls aufzuführen. Diese dü rfen nicht in
einer niedrigeren Klasse starten. Schützen, die für  eine zweite
oder dritte Mannschaft gemeldet waren, können sofor t in einer

 höheren Mannschaft starten. 



Schützen, die mit der 1. Wettkampfmeldung zu Stamms chützen werden, 
dürfen zuvor in den niedrigeren Ligen in der laufen den Saison nicht 
starten bzw. gestartet sein.
Schützen, die in einer oder mehreren höheren Klasse n(Mannschaften) 
öfter als zweimal geschossen haben, können in der l aufenden Runde 
nicht mehr in einer niedrigeren Klasse schießen. Si e haben sich mit 
dem dritten Einsatz in der Klasse, in der sie beim dritten Einsatz 
eingesetzt waren, festgeschossen. Dies gilt auch fü r Aufstiegs- und 
Relegationswettkämpfe.

2.6 Ergebnisse von Schützen, die nicht startberechti gt waren, werden
weder für die Mannschaft noch als Einzelschütze gew ertet.

2.7 Schießen mehrere Mannschaften des gleichen Verei ns in einer 
Gruppe, so können die Mannschafts- und die Ersatzsc hützen nicht
untereinander ausgetauscht werden. In einer Gruppe können von
einem Verein nur zwei Mannschaften starten. Schieße n mehrere
Mannschaften eines Vereins in der selben Klasse, so  können diese
Schützen ebenfalls nicht  untereinander ausgetauscht werden.

2.8 Termine:
Die teilnehmenden Mannschaften haben nach der vom G au erstellten
Terminliste zu starten. Die generellen Schießtage s ind:
Luftgewehr  Samstag 20.00 Uhr; Jugend        Freita g 19.00 Uhr
Damen       Montag  20.00 Uhr;  Luftpistole   Freitag 20.00 Uhr
Der in der Terminliste angesetzte Termin ist der Sc hlußtermin; 
ein Vorverlegen ist gestattet und kann nur mit Einv erständnis
des Mannschaftsführers der gegnerischen Mannschaft erfolgen gem.
Aufstellung der Mannschaftsführermeldungen. Der Man nschaftsführer
der gegnerischen Mannschaft muß vorher (1 Woche sch riftlich oder
36 Stunden telefonisch) mit neuer Terminangabe vers tändigt 
werden. Urlaub, Schichtarbeit oder Krankheit sind k eine 
Verlegungsgründe.
Ein Nachschießen ist nicht gestattet.
Wird ein Schütze zu einer Veranstaltung des Gaues, des Bezirkes
oder des Landesverbandes einberufen, so darf dieser  Durchgang
vorgeschossen werden (beide Mannschaften). In Ausnahmefällen
können nach Genehmigung jedoch auch Einzelschützen vorschießen.
Es ist nicht gestattet, daß sich nur Schützen einer  Mannschaft im 
Stand befinden. Es darf nur am Schießstand der gegn erischen 
Mannschaft vorgeschossen werden.

2.9 Startversäumnis:
Tritt eine Mannschaft zur festgesetzten oder verein barten Zeit
nicht an (Überschreitung der Startzeit höchstens ei ne Stunde).
Für die wartende Mannschaft ist ein Wettkampf nicht  erforderlich,
die nichtschuldige Mannschaft erhält die Punkte und  als
Ringgutschrift den gerundeten Durchschnitt der bish er erreichten
Ringe. Ist für die Mannschaft noch keine Ringsumme vorhanden 
(1. Kampf), so wird das Ringergebnis des nächstfolge nden Wettkampfes
verwandt.
Für die nicht angetretene Mannschaft erfolgt ein zu sätzlicher
Punktabzug von 2 Pluspunkten.

3.0 Auswertung:
Der gastgebende Verein stellt die Scheiben( elektronische Scheiben 
sind zugelassen)  und Ergebnislisten.
Die beschossenen Scheiben bzw. die Ausdrucke der elektronischen 
Anlagen  werden vom gastgebenden Verein 4 Wochen
aufbewahrt. Diese Scheiben können zur Kontrolle vom  Gausport-
leiter oder der dazu beauftragten Person angeforder t werden.
Die Auswertung der Scheiben erfolgt erst nach Beend igung des
Wettkampfes von den beiden Mannschaftsführern und e inem Schützen
des Gastvereins. Eine Ring- und Teilermessmaschine (SAM oder DISAG



o.ä.) kann verwendet werden. Wird eine Ringlesemaschine verwendet, so
gilt der dort ermittelte Schusswert. Die Entscheidungen der 
Mannschaftsführer sind gültig. Eine Nachkontrolle u nd event. 
Berichtigung durch den Gausport- oder Rundenwettkam pfleiter sind 
möglich.
Alle RWK-Ergebnisse müssen bis spätestens am dem We ttkampfwochenende 
folgenden Mittwoch um 12 Uhr dem zuständigen RWK-Le iter vorliegen.
Sie können per e-mail, Brief (Postlaufzeit beachten ) oder persönlich
abgegeben werden.
Die Ergebnisse und die aktuellen Tabellen sollen no ch in der selben
Woche in der Tagespresse veröffentlicht werden.

3.1 Die Zusendung der Ergebnisse erfolgt stets durch  den gastgebenden
Verein.
Bei Versäumnis erfolgt ein Abzug von 1 Punkt und es  werden 20.-€
eingezogen. Der Erhalt beim RWK-Leiter ist maßgeben d.

4.0 Wertung und Aufstieg:
Die Wertung erfolgt nach dem Punktesystem 2 - 1 - 0 . Bei Punkt-
gleichheit am Ende des RWK entscheidet die Gesamtringzahl .

4.1 Der Jahresrundenwettkampfsieger einer jeden Grup pe steigt in
die nächst höhere Klasse auf. In jeder Gruppe steig t jeweils
der Gruppenletzte bzw. die Gruppenletzten in die nä chst niedere
Klasse ab. Dies hängt davon ab, wie viele Gruppen i n der Nach-
folgeklasse vorhanden sind.
Wenn zusätzliche Mannschaften absteigen müssen, wer de diese durch den
Ringdurchschnitt ermittelt (innerhalb der vorletzten bzw. der 
drittletzten der Gruppen einer Klasse).

4.2 Müssen aus einer Klasse 2 Mannschaften absteigen  (wenn in der
Nachfolgeklasse mehr Gruppen vorhanden sind ) und 
wird nun ein Platz in der Klasse frei (z.B. Auflösu ng einer
Mannschaft), wird der vorletzte mit den nachfolgend en Gruppenzweiten
verglichen und die Mannschaft mit dem besten Ringdu rchschnitt erhält
den freien Platz.

4.3 Bei Auflösung einer Mannschaft während der Runde , werden alle
Ergebnisse gelöscht und die Mannschaft wird aus der  Klasse
gestrichen.

4.4 Ein Auf- oder Abstiegskampf findet nicht statt.

4.5 entfallen

4.6   Tritt eine Mannschaft zu einem der festgesetz ten Wettkämpfe nicht 
an, so wird sie beim ersten Mal durch den nach Punk t 1 dafür 
zuständigen schriftlich verwarnt. Tritt diese ein z weites Mal nicht 
an, wird die Mannschaft aus den laufenden Wettkämpf en 
herausgenommen. Die Mannschaft steigt ab.

4.7 Will eine Mannschaft, bedingt durch Abwanderung von Schützen
und dergl. aus ihrer Gruppe freiwillig ausscheiden und in eine
niedrigere Klasse zurückversetzt werden, so entsche idet der
Gausportleiter, ob dem Antrag stattgegeben werden k ann. Dies ist
dem GSpL zum vom Gau festgelegten Meldeschluß späte stens mitzu-
teilen. Zu diesem Termin sind ebenso die Mannschaft smeldungen
für eine Neueinteilung der Rundenwettkämpfe für das  neue Sport-
jahr abzugeben.

5.0 Kampfgericht:
Zur Entscheidung über Einsprüche wird ein Kampfgeri cht bestellt.
Es besteht aus dem 1. Gauschützenmeister oder einem  seiner
Stellvertreter,dem 1. Gausportleiter oder einem sei ner
Stellvertreter, dem RWK-Leiter und zwei jeweils zu bestimmenden
Schützenmeistern.



Gegen die von den Mannschaftsführern abgezeichneten  Ergebniszettel
kann kein Wertungseinspruch mehr erhoben werden.

5.1 Die Einspruchsfrist endet 1 Woche nach dem jewei ligen Wettkampf.
Einsprüche, einschl. der Protestgebühr, erfolgen sc hriftlich
an den zuständigen RWK-Leiter. Dieser beantragt bei m GSpL die
Einberufung des Kampfgerichtes.

5.2 Die Protestgebühr beträgt auf Gauebene 50,00 €  auf Bezirks-
ebene 100,00 € auf Landesebene 150,00 €.

5.3 Gegen die Entscheidung des Kampfgerichts der Gau e und der 
Bezirke kann innerhalb von 14 Tagen Berufung eingel egt werden.

5.4 Über eine Berufung gegen die Entscheidung eines Gaukampfgerichts
entscheidet ein vom Bezirkssportleiter ernanntes Be rufungsgericht
endgültig. Über eine Berufung gegen die Entscheidun g eines 
Bezirkskampfgerichts entscheidet ein von der Landes sportleitung
ernanntes Berufungsgericht endgültig.

5.5 Bei sportlich unfairem Verhalten einzelner Manns chaften oder beim
bewußten Abblocken der Rundenwettkämpfe steht es de m GSpL zu,
Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen. Diese können bis  zum Ausschluß
der betroffenen Mannschaft gehen.

6.0 Alle an den Gaurundenwettkämpfen teilnehmenden S chützen und
Mannschaften erkennen diese Rundenwettkampfordnung an und unter-
werfen sich der Entscheidung des Kampfgerichts bzw.  des Berufungs-
gerichtes.

7.0 Mit Erscheinen dieser Rundenwettkampfordnung sin d alle vorherigen
Ausgaben ungültig.

Weißenburg, den 19.07.2011

gez.  K.H. Kögler
   1.GSpL


